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JA  Nein 

TYP A 
Museen oder ähnliche 

Institutionen in der Schweiz 
für die vorübergehende 

treuhänderische Aufbewahrung 
und konservatorische 

Betreuung von Kulturgütern 
anderer Staaten 

 
Art. 14 Abs. 1 lit. a KGTG 

 
 

Checkliste für Museen oder 
ähnliche Institutionen 
(„Gesuchssteller“) 

 

  

I. Eigenschaft Museen oder 
ähnliche Institutionen: 

 

  

1. Liegt das Museum oder ähnliche 
Institution des Gesuchstellers in 
der Schweiz? 

Ja  Nein 
     

  

2. Ist das Museum oder ähnliche 
Institution in bedeutender und 
anerkannter Weise im 
entsprechenden Fachgebiet tätig?  

 

Ja  Nein 
     

3. Richten sich die Tätigkeit des 
Gesuchstellers nach den 
deontologischen Regeln der 
Museumsfachwelt wie z.B. den 
ICOM Kodex der ethischen 
Richtlinien für Museen (1986), 
insbesondere was ihre Ankaufs- 
und Ausstellungspolitik betrifft? 

Ja  Nein 
     

 

TYP B 
Projekte zur Erhaltung des 

beweglichen kulturellen Erbes von 
Vertragsstaaten der UNESCO-

Konvention 1970   
 

Art. 14 Abs. 1 lit. b KGTG 

 

TYP C 
In Ausnahmefällen für die 

Wiedererlangung des 
kulturellen Erbes von 
Vertragsstaaten der 

UNESCO-Konvention 1970: 
Nur für staatliche Behörden 

oder int. Organisationen 
 

Art. 14 Abs. 1 lit. c KGTG 

Falls 1-3 mit „Ja“ 
beantwortet 
weiter mit II. 

Kein 
Gesuch 
möglich 

Falls 1, 2 oder 3 
mit „Nein“ 

beantwortet, 
 

Allgemeinen Informationen 
 
Bewegliche Kulturgüter: 
Kulturgüter, die nicht fest und auf 
Dauer mit dem Boden verbunden sind.  
 
Vertragstaaten der 
UNESCO-Konvention 1970: 
http://portal.unesco.org/la/convention.a
sp?KO=13039&language=F 
 
Höchstansatz Finanzhilfen 50%: 
Finanzhilfen können für max. 50% der 
geltend gemachten Kosten 
ausgerichtet werden. (Art. 10 KGTV). 
 

Finanzhilfen zu Gunsten der 
Erhaltung des beweglichen 

kulturellen Erbes können nur in 
den folgenden  

3 Fällen ausgerichtet werden: 

VERFAHRENSABLAUF FINANZHILFEN ZU GUNSTEN  
DER ERHALTUNG DES KULTURELLEN ERBES  

Gemäss Art. 14 Kulturgütertransfergesetz (KGTG; SR 444.1) und 

Art. 8-15 Kulturgütertransferverordnung (KGTV; SR 444.11) 

http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13039&language=F
http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13039&language=F
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III. Wurde das beabsichtigte Vorhaben schon durchgeführt? 
Nein      Ja 

                          
 

Falls „Nein“, dann: 

 
II. Treuhänderische 
Aufbewahrung und 
konservatorische Betreuung: 

 

  
1. Wird der Gesuchsteller 
vorübergehend treuhänderisch 
Kulturgüter aufbewahren und sie 
konservatorisch betreuen, wobei 
diese Kulturgüter Teil des 
kulturellen Erbes anderer Staaten 
sind und dort wegen 
ausserordentlicher Ereignisse 
gefährdet sind? 

       Ja    Nein 
            

  
2. Findet die treuhänderische 
Aufbewahrung im Einvernehmen 
mit den Behörden des anderen 
Staates statt? 

       Ja    Nein 
            

    
ODER  

 
3. Findet die treuhänderische 
Aufbewahrung unter der 
Schirmherrschaft der UNESCO 
oder einer anderen internationalen 
Organisation zum Schutz der 
Kulturgüter statt? 
 

       Ja    Nein 
            

Falls 1 und 2 oder 
1 und 3 mit „Ja“ 

beantwortet:  

Falls „Ja“, dann: 

Falls 1 und 2 oder 
1 und 3 mit "Nein" 
beantwortet: 

TYP A, II. 1: 
Kulturelles Erbe = Gesamtheit der 
Kulturgüter, die einer der Kategorien nach 
Art. 4 der UNESCO-Konvention 1970 
angehören (vgl. "Checkliste Kulturgüter" 
unter www.bak.admin.ch/kgt und Art. 2 Abs. 
2 KGTG). 
 
Ausserordentliche Ereignisse = Darunter 
fallen der bewaffneter Konflikt, 
Naturkatastrophen oder andere 
ausserordentliche Ereignisse (Art. 1 lit. i 
KGTV). 

Kein 
Gesuch 
möglich 

Kein 
Gesuch 
möglich 

Berechtigung zur Gesuchseinreichung bei der Fachstelle internationaler Kulturgütertransfer unter Berücksichtigung 
folgender Dokumente: 

 
1.  Wegleitung Finanzhilfen zu Gunsten der Erhaltung des beweglichen kulturellen Erbes 

2.  Weisungen über die Prioritäten zur Vergabe von Finanzhilfen zu Gunsten der Erhaltung des beweglichen kulturellen Erbes 

3.  Antragsformular Finanzhilfen 
 
(Antragsformular gilt nur für Gesuche des TYP B) 


